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Bei Antwortschreiben bitte
Geschäftszeichen (GZ) anführen

	GZ: 
	FA13C-50 E 44 V/1-2005
	     
	     
	Graz, am 11. Oktober 2005

	Ggst.:
	Entwurf einer Verordnung über die Erklärung des Gebietes „Ennstaler Alpen / Gesäuse“ zum Europaschutzgebiet Nr. 17


	Bekanntmachung


Mit dem Beitritt Österreichs zur Europäischen Union sind im Bereich des Naturschutzes die Richtlinien 79/409/EWG, Richtlinie des Rates vom 2. April 1979 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten und 92/43/EWG, Richtlinie des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wild lebenden Tiere und Pflanzen, in der Steiermark umzusetzen. Die Steiermärkische Landesregierung hat in Entsprechung dieser Richtlinien, Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung zu nennen und unter Schutz zu stellen.

Das Gebiet „Ennstaler Alpen / Gesäuse“ – wie in der beiliegenden Karte ersichtlich – wurde als geeignetes Gebiet genannt. Es wurde von der EU-Kommission in die NATURA 2000-Gebietsliste aufgenommen. Entsprechend den Umsetzungsverpflichtungen beabsichtigt die Steiermärkische Landesregierung, das vorgenannte Gebiet zum Europaschutzgebiet zu erklären, wobei die in der Verordnung angeführten natürlichen Lebensräume (Anhang I der FFH – RL), die Tier- und Pflanzenarten von gemeinschaftlichem Interesse (Anhang II der FFH – RL) als auch Vogelarten (Anhang I der VS – RL) in einem günstigen Erhaltungszustand bewahrt werden sollen. Besonders hervorzuheben sind die im Gebiet vorkommenden prioritären Lebensraumtypen, wie beispielsweise Kalktuffquellen oder artenreiche Borstgraswiesen und prioritären Tierarten – Braunbär und Alpenbockkäfer. 

Es ist beabsichtigt, diese Verordnung noch im Jahr 2005 nach Abschluss des Anhörungsverfahrens zu erlassen. 

Sollten Einschränkungen in der Bewirtschaftung von Flächen zur Wahrung des günstigen Erhaltungszustandes der Lebensräume und Arten erforderlich werden, so würden diese Einbußen vorrangig im Wege des Vertragsnaturschutzes abgegolten werden, wobei die gütliche Einigung angestrebt wird. 

	 Das NATURA 2000-Gebiet „Ennstaler Alpen/Gesäuse“ weist folgende Charakteristik auf:


Mit einem Flächenanteil von etwa 50% ist Wald ein wesentlicher Lebens- und Landschaftsraum im NATURA 2000-Gebiet Die Vegetation der montanen Stufe weist große naturnahe Bestände von Buchen-Mischwäldern, Block-Fichtenwäldern und Rotföhrenwäldern auf.

In der subalpinen und alpinen Stufe finden sich natürliche bis naturnahe Lebensräume und einige kleinflächige Almweiden. In der alpinen Region ist der Naturraum besonders vielfältig. Hier wechseln auf engstem Raum Felsspaltenvegetation mit Schuttfluren, alpine Matten und Zwergstrauchgesellschaften mit Latschenfeldern.

Von den Auwäldern an der Enns bis hinauf zu den höchsten Felsgipfeln (Hochtor 2370m) durchschreitet man einen Höhenunterschied von 1800 Metern in nur wenigen 100 Metern horizontaler Distanz. Dies bedingt nicht nur eine besonders abwechslungsreiche Landschaft, sondern eine hohe Artenvielfalt auf engstem Raum. 
	Gemeinden im NATURA 2000-Gebiet sind: Weng im Gesäuse, Admont, Gaishorn am See, St. Gallen, Landl, Johnsbach, Hieflau und Radmer.


Es wird Gelegenheit gegeben, zur beabsichtigten Unterschutzstellung des in der Beilage dargestellten Gebietes zum Zwecke der Wahrung eines günstigen Erhaltungszustandes der in der Verordnung genannten Schutzgüter, eine Stellungnahme

bis zum 1. Dezember 2005

abzugeben. Die Stellungnahme wäre an das Amt der Stmk. Landesregierung, Fachabteilung 13C, Karmeliterplatz 2, 8010 Graz (e-mail: fa13c@stmk.gv.at) zu richten. 

Bei Bedarf können Informationsveranstaltungen in der Region durchgeführt werden.

Für die Steiermärkische Landesregierung:

Der Fachabteilungsleiter-Stellvertreter:

HR. Dr. Peter FRANK eh.

(Unterschrift auf Original im Akt)

Beilage: 
Verordnungsentwurf  

Lageplan Schutzgebiet (die Gebietsabgrenzung findet sich auch unter: www.gis.steiermark.at)

Der Text findet sich auf der „Plattform Landesrecht“ (http: //www.landesrecht.steiermark.at) – Menüpunkt „Begutachtungen“.

Ergeht an: 

1. den Stmk. Gemeindebund, Burgring 18, 8010 Graz; e-mail: post@gemeindebund. steiermark.at;

2. die Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft, Hamerlinggasse 3, 8010 Graz, 

e-mail: office@lk-stmk.at; 

3. die Wirtschaftskammer Steiermark, Körblergasse 111 – 113, 8010 Graz, 

e-mail: office@wkstmk.at;

4. die Arbeiterkammer für Steiermark, z.Hd. Herrn Peter Platzer, Hans Resel-Gasse 8-14, 8020 Graz, e-mail: peter.platzer@akstmk.at;

5. die Kammer für Arbeitnehmer in der Land- und Forstwirtschaft, Raubergasse 20/II, 8010 Graz; e-mail: r.knappitsch@lak-stmk.at;

6. das Büro Landesrat Johann Seitinger, z.Hd. Herrn Johann Fink, Herrengasse 16, 8010 Graz; e-mail: johann.fink@stmk.gv.at; 

7. die Umweltanwaltschaft, z.Hd. Frau Umweltanwalt MMag. Ute Pöllinger, FA 13C – Naturschutz, Stempfergasse 7, 8010 Graz, e-mail: ute.poellinger@stmk.gv.at; 

8. die Fachabteilung 1F, Verfassungsdienst und zentrale Rechtsdienste, Burgring 4, 8010 Graz, e-mail: fa1f@stmk.gv.at;

9. die Fachabteilung 1F, Begutachtungsstelle, e-mail: begutachtung@stmk.gv.at; 

10. die Fachabteilung 10A, Agrarrecht und ländliche Entwicklung, Krottendorferstraße 94, 8052 Graz, e-mail: fa10a@stmk.gv.at 

11. die Abteilung 16, Landes und Gemeindeentwicklung, Stempfergasse 7, 8010 Graz, 

e-mail: a16@stmk.gv.at; 

12. die Fachabteilung 19A, Wasserwirtschaftliche Planung und Siedlungswasserwirtschaft, Stempfergasse 7, 8010 Graz; e-mail: fa19a@stmk.gv.at;

13. die Bezirkshauptmannschaft Liezen, Hauptplatz 12, 8940 Liezen, e-mail: bhli@stmk.gv.at; mit der Bitte um Anschlag an der Amtstafel;

14. die Bezirkshauptmannschaft Leoben, Peter-Tunner-Straße 6, 8700 Leoben, e-mail: bhln@stmk.gv.at; mit der Bitte um Anschlag an der Amtstafel;

15. die Baubezirksleitung Liezen, Hauptstraße 43, 8940 Liezen, e-mail: bblli@stmk.gv.at; 

16. die Baubezirksleitung Bruck an der Mur, Dr. Theodor Körner Straße 34, 8600 Bruck an der Mur, e-mail: bblbm@stmk.gv.at;

17. Herrn Vorsitzenden des Naturschutzbeirates Abg.z. Stmk. Landtag HR Dipl. Ing. Odo Wöhry, ABB Steiermark, Salzburgerstraße 232, 8950 Stainach; e-mail: odo.woehry@stmk.gv.at; 

18. die Gemeinde Weng im Gesäuse, 8913 Weng im Gesäuse Nr. 50, e-mail: gemeinde@weng.at, mit der Bitte um Anschlag an der Amtstafel und sonst ortsübliche Bekanntmachung;

19. die Gemeinde 8911 Admont ,Hauptstraße 36, , e-mail: gemeinde@admont.at, mit der Bitte um Anschlag an der Amtstafel und sonst ortsübliche Bekanntmachung;

20. die Gemeinde 8783 Gaishorn am See Nr. 59, e-mail: gde@gaishorn-see.steiermark.at, mit der Bitte um Anschlag an der Amtstafel und sonst ortsübliche Bekanntmachung;

21. die Gemeinde 8933 St. Gallen, Markt 135, , e-mail: gde@st-gallen.steiermark.at, mit der Bitte um Anschlag an der Amtstafel und sonst ortsübliche Bekanntmachung;

22. die Gemeinde Landl, Kirchenlandl 64, 8931 Großreifling, e-mail: gde@landl.steiermark.at, mit der Bitte um Anschlag an der Amtstafel und sonst ortsübliche Bekanntmachung;

23. die Gemeinde 8912 Johnsbach Nr. 89, e-mail: info@johnsbach.at, mit der Bitte um Anschlag an der Amtstafel und sonst ortsübliche Bekanntmachung;

24. die Gemeinde 8920 Hieflau, Hauptstraße 15, e-mail: gde@hieflau.steiermark.at, mit der Bitte um Anschlag an der Amtstafel und sonst ortsübliche Bekanntmachung;

25. die Gemeinde 8795 Radmer an der Stube 31a, e-mail: gde@radmer.steiermark.at, mit der Bitte um Anschlag an der Amtstafel und sonst ortsübliche Bekanntmachung;

26. Fischereibeirat, FA 10A Krottendorferstraße 94, 8052 Graz, e-mail: fa10a@stmk.gv.at;

27. die Nationalpark Gesäuse GmbH, Weng 2, 8913 Weng im Gesäuse, e-mail: info@nationalpark.co.at; 

28. das Benediktinerstift 8911 Admont 1, e-mail: kultur@stiftadmont.at; 

29. die Steiermärkischen Landesforste, Forstverwaltung/Forstdirektion 8911 Admont, Hauptstraße 28, , e-mail: fv.admont@landesforste.at;

30. die Steiermärkischen Landesforste, Forstverwaltung 8933 St. Gallen, e-mail: fv.stgallen@landesforste.at; 

31. das Bezirksjagdamt 8940 Liezen, Nikolaus-Dumba-Straße 4, e-mail: liezen@jagd-stmk.at; 

8010 Graz ( Karmeliterplatz 2
Wir sind Montag bis Freitag von 8:00 bis 12:30 Uhr und nach telefonischer Vereinbarung für Sie erreichbar
Öffentliche Verkehrsmittel: Bus Linie 30 Haltestelle Karmeliterplatz
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